
Betriebs-Berater // BB 9.2009 // 23.2.2009 393

Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Mit seiner Grundsatzentscheidung vom 4.12.2008 – V ZB 74/08 – hat der BGH die lange in Rechtsprechung und Literatur

heftig umstrittene Frage, ob eine GbR als solche grundbuchf�hig ist, entschieden: Eine GbR kann unter ihrer Bezeichnung

in das Grundbuch eingetragen werden. Diese konsequente Rechtsprechungsfortf�hrung zur GbR wirft f�r die Praxis k�nf-

tig vor allem Probleme im Zusammenhang mit dem Nachweis von Vertretungsbefugnis und Gesellschafterbestand der

GbR auf. Im Anschluss an die im BB 2009, 346, mit einem Kommentar von Reymann ver�ffentlichte Entscheidung gehen

Blum/Schellenberger diesen Auswirkungen nach.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Prof. Dr. Frank A.

Immenga, LL.M., RA und

Attorney at Law, Partner der

Kanzlei Lachner Graf von

Westphalen Spamer, Frankfurt

Finanzkrise f�rdertKartellbildung

Compliance-Beauftragte aufgepasst: Die

�konomischen Marktbedingungen – wie die

heutige Finanz- und Wirtschaftskrise – f�r-

dern die Kartellbildung. Hardcore-Kartelle

spiegeln in unserem wirtschaftlichen Umfeld

vor allem den Wunsch nach wirtschaftlicher

Stabilit�t wider. Man will die Risiken des

Wettbewerbs reduzieren. Auch durch die Aus-

�bung von Druck auf Kosten und Margen

werden die Mitarbeiter geradezu in Kartell-

absprachen „gedr�ngt“. Es verwundert also

nicht, dass das Ursprungsdatum von Kartel-

len oft in die Zeit von Wirtschaftskrisen f�llt

(„in schlechten Zeiten verabredet – in guten

Zeiten aufgedeckt“). Demzufolge ist gerade

jetzt das Thema Kartellrechts-Compliance ak-

tueller denn je. Hier gilt es durch verschieden-

artige Compliance-Maßnahmen (v. a. Schu-

lungen, verst�rkte Kontrolle sowie �berarbei-

tung der Bonus- und Anreizsysteme) recht-

zeitig und pro-aktiv zu agieren, um Kartelle

bereits im Vorfeld zu verhindern. Ist dies alles

noch nicht Grund genug f�r Compliance-

Maßnahmen – dann sollte die aktuelle Dis-

kussion zur Managerhaftung die Aufmerk-

samkeit verst�rken. Denn k�nftig wird dieser

auch im Kartellrecht eine geb�hrende Rolle

zukommen – nicht nur bei den Bußgeldern,

sondern auch bei Schadensersatzklagen.

Nicht zu vernachl�ssigen ist zuletzt, dass es

im vergangenen Jahr Rekordgeldbußen f�r

Unternehmen gegeben hat. Angesichts all

dieser immensen Risiken ist den Unterneh-

men zu raten, derzeit verst�rkt auf Kartell-

rechts-Compliance zu achten – aber nicht

lediglich als Selbstzweck, sondern als wich-

tiger Teil der Unternehmensphilosophie.

Entscheidungen
BGH: Leo Kirch vs. Deutsche Bank –

Nichtigkeit der Entlastungsbeschl�sse 2003

Der II. Zivilsenat hatte im Urteil vom 16.2.2009 –

II ZR 185/07 – �ber die Nichtigkeits- und Anfech-

tungsklagen des Medienunternehmers Dr. Leo

Kirch sowie zweier weiterer Aktion�re der be-

klagten Deutschen Bank AG zu entscheiden. Ne-

ben Protokollierungsfehlern des Notars bean-

standet Kirch formale M�ngel der Hauptver-

sammlung. Der BGH urteilte u. a., dass Breuer

sich wegen der Klagen der Kirch-Gruppe gegen

die Deutsche Bank in einer Interessenkollision

befunden habe, �ber die er h�tte berichten m�s-

sen. Denn der Deutsche Corporate Governance-

Kodex bestimmt, dass ein solcher Interessenkon-

flikt bereits dann entstehe, wenn ein Dritter eine

Schadensersatzklage gegen die Gesellschaft er-

hebe, die auf einen Gesetzesverstoß des betref-

fenden Aufsichtsratsmitglieds w�hrend seiner

fr�heren Vorstandst�tigkeit gest�tzt werde.
(Quelle: PM BGH vom 16.2.2009)

BGH: Kick-Back-Rechtsprechunggilt auchbei

geschlossenenFonds–„CFB-Medienfonds140“

In dem am 20.1.2009 – XI ZR 510/07 – ent-

schiedenen BGH-Fall ging es um eine Beteili-

gung am „CFB Medienfonds 140“ der Com-

merzbank, die dem Anleger verschwiegen

hatte, dass sie selbst bei Vermittlung des

Fonds mindestens 8% des Nominalwerts der

Beteiligung als Provision und Platzierungsga-

rantie kassiert. Der II. Zivilsenat hat entschie-

den, dass die beklagte Bank den Anleger im

Rahmen des Beratungsgespr�chs �ber die

R�ckverg�tung und �ber den damit verbunde-

nen Interessenkonflikt h�tte informieren m�s-

sen, um ihn in die Lage zu versetzen, das Um-

satzinteresse der Bank einzusch�tzen.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2009-393-1

unter www.betriebs-berater.de

Dazu demn�chst der Kommentar von Stumpf/

Lamberti.

Gesetzgebung
Kabinett: Bundesregierungbeschließtneue

Regeln zur St�rkungdesAnlegerschutzes

Das Bundeskabinett hat am 18.2.2009 einen Ge-

setzentwurf beschlossen, mit dem die Rechte

von Anlegern gest�rkt werden. So soll die

Durchsetzbarkeit von Anspr�chen im Fall einer

Falschberatung bei Wertpapiergesch�ften ver-

bessert werden. Daneben wird das Schuldver-

schreibungsgesetz neu gefasst. Das Gesetz be-

darf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Ziel

ist es, das parlamentarische Verfahren noch in

dieser Legislaturperiode abzuschließen.
(Quelle: PM BMJ vom 18.2.2009)

Bundresrat: Zustimmung zur

Modernisierung des Vergaberechts

Am 13.2.2009 hat der Bundesrat der Modernisie-

rung des Vergaberechts zugestimmt. In einer

gleichzeitg gefassten Entschließung begr�ßt er,

dass das Vergaberecht vereinfacht und mittel-

standsfreundlicher wird. Dies sei gerade im Hin-

blick auf die aktuelle Finanz- und Wirtschafts-

krise erforderlich.
(Quelle: PM BR vom 13.2.2009)

Bundestag: Novelle des

Außenwirtschaftsgesetzes verabschiedet

Der Deutsche Bundestag hat am 13.2.2009 eine

kontrovers diskutierte Novelle des Außenwirt-

schaftsgesetzes verabschiedet. Voraussichtlich

wird das Gesetz im M�rz/April in Kraft treten,

wenn es den Bundesrat passiert hat. Danach

kann das Bundesministerium f�r Wirtschaft und

Technologie den Erwerb deutscher Unterneh-

men und Beteiligungen von 25% oder mehr

durch nicht europ�ische K�ufer unter bestimm-

ten Umst�nden untersagen.

Dazu demn�chst der Standpunkt von Krause.

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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